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§ 22 UMG Erlassung des
konsolidierten

Genehmigungsbescheides
 UMG - Umweltmanagementgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Auf Antrag einer Organisation, die gemäß § 15 in ein Register eingetragen ist, hat die Behörde sämtliche für die

Anlage eines Standortes bzw. für einen Anlagenteil nach bundessrechtlichen anlagenbezogenen Regelungen

geltenden Genehmigungen in einem Bescheid zusammenzufassen. Als Genehmigungen gelten die in den

bundesrechtlichen Vorschriften für die Zulässigkeit der Ausführung eines Vorhabens und die Inbetriebnahme

einer Anlage oder von Anlagenteilen vorgeschriebenen behördlichen Akte oder Unterlassungen, wie

insbesondere Genehmigungen, Kenntnisnahmen, Bewilligungen oder Feststellungen. Mit Rechtskraft des

konsolidierten Bescheides treten die dadurch erfassten Genehmigungsbescheide außer Kraft. Der konsolidierte

Bescheid gilt als Genehmigung nach allen bundesrechtlichen anlagenbezogenen Regelungen.

2. (2)Die Organisation hat dem Antrag gemäß Abs. 1

1. 1.eine Zusammenstellung der Genehmigungsbescheide, einschließlich der von der Behörde zu

übernehmenden Spruchteile,

2. 2.die von einem Befugten erstellte Bestandsaufnahme der Maschinen- und Anlagenteile sowie weiterer

Anlageneinrichtungen,

3. 3.die von einem Befugten erstellten erforderlichen Pläne und Skizzen,

4. 4.eine aktuelle Betriebsbeschreibung,

5. 5.ein Abfallwirtschaftskonzept (§ 10 AWG 2002) und

6. 6.den Bericht über die aktuelle Umweltbetriebsprüfung entsprechend den Anforderungen gemäß Anhang III

der EMAS-Verordnung und

(Anm.: Z 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 98/2013)

3. (3)Die Behörde hat einen Bescheid gemäß Abs. 1 zu erlassen, wenn alle nach den Rechtsvorschriften des Bundes

im Sinne des Abs. 1 erforderlichen Genehmigungen vorliegen sowie die Anlage konsensgemäß errichtet wurde

und betrieben wird. Weicht die Anlage nur geringfügig von den Genehmigungsbescheiden ab, hat die Behörde im

Konsolidierungsbescheid die Abweichungen zu genehmigen, wenn die Organisation die erforderlichen

Unterlagen vorlegt und die Abweichungen für die öffentlichen Interessen nicht nachteilig sind oder im Fall des

Eingriffs in fremde Rechte die Betroffenen zustimmen. Sind einzelne Genehmigungsbescheide für die Anlage oder

für Anlagenteile nicht auffindbar, hat die Behörde dennoch den konsolidierten Genehmigungsbescheid zu

erlassen, wenn die antragstellende Organisation Beweise (bezugnehmende Bescheide, Niederschriften,

Überprüfungsbefunde, andere öffentliche oder nicht öffentliche Urkunden) vorlegt, auf Grund derer festgestellt

werden kann, dass die Anlage oder die Anlagenteile genehmigt sind.

4. (3a)Weicht die Anlage nicht nur geringfügig von den Genehmigungsbescheiden ab, so hat die Behörde eine

angemessene Frist zu bestimmen, innerhalb derer entweder um die erforderliche Genehmigung nachträglich
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angesucht wird oder der der Rechtsordnung entsprechende Zustand auf andere Weise hergestellt wird.

5. (3b)Im Interesse der zweckmäßigen, raschen, einfachen und Kosten sparenden Verfahrensdurchführung hat die

Behörde danach zu trachten, dass die Durchführung des Konsolidierungsverfahrens in weitgehender

Koordination mit einem etwaigen nachzuholenden Genehmigungsverfahren gemäß Abs. 3a erfolgt. Dabei sind die

Verfahren so weit wie möglich zu verbinden, insbesondere mündliche Verhandlungen gemeinsam durchzuführen.

Eine Entscheidung über den Antrag auf Erlassung eines konsolidierten Genehmigungsbescheides darf solange

nicht ergehen, solange ein nachträgliches Ansuchen um die erforderliche Genehmigung gemäß Abs. 3a

fristgerecht gestellt wurde und noch keine rechtskräftige Entscheidung der Materienbehörde hierüber vorliegt.

6. (3c)Liegen alle erforderlichen Genehmigungen für die Errichtung oder Änderung einer Anlage oder von

Anlagenteilen nach den anlagenbezogenen Regelungen im Sinne des Abs. 1 vor, so darf die

Konsolidierungsbehörde über den Antrag auf Konsolidierung erst absprechen, sobald alle rechtskräftigen

Entscheidungen über etwaige nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften für die Inbetriebnahme der

Anlage oder Anlagenteile erforderlichen Betriebsbewilligungen, Benutzungsbewilligungen, Kollaudierungen und

dergleichen oder gegebenenfalls ein Abnahmeprüfungsbescheid nach UVP-G 2000 vorliegen.

7. (4)Gegenstandslos gewordene Spruchteile, insbesondere Auflagen, Befristungen und Bedingungen, sind nicht in

den konsolidierten Genehmigungsbescheid zu übernehmen. Bei Widersprüchen in den

Genehmigungsbescheiden sind jene Spruchteile, insbesondere Auflagen, Befristungen und Bedingungen in den

konsolidierten Genehmigungsbescheid aufzunehmen, die nach Maßgabe des Standes der Technik dem Schutz

der Parteien und den nach den Materienvorschriften zu schützenden Interessen besser entsprechen. Im

konsolidierten Genehmigungsbescheid sind auch Rechte und Pflichten von Dritten zusammenfassend

darzulegen, sofern diese nicht gegenstandslos geworden sind.

8. (5)Parteistellung in den Verfahren gemäß Abs. 1 haben der Antragsteller, das zuständige Arbeitsinspektorat

gemäß § 12 des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 und Personen, die Einwendungen gemäß Abs. 6 erhoben haben.

9. (6)Die Behörde hat den Entwurf des konsolidierten Genehmigungsbescheides bei der jeweiligen

Standortgemeinde aufzulegen und dies durch Anschlag an der Amtstafel der Standortgemeinde und in sonstiger

geeigneter Form kundzumachen. Jene Personen, deren subjektiv-öffentliche Rechte betroffen sind, können als

Parteien einwenden, dass der Entwurf des konsolidierten Genehmigungsbescheides zu ihrem Nachteil nicht mit

der gegebenen Bescheidlage übereinstimmt oder widersprüchliche Bescheidauflagen nicht nach Maßgabe des

Standes der Technik, dem Schutz der Parteien und den nach Materienvorschriften zu schützenden Interessen

besser entsprechen (Abs. 4). Werden gegen den Entwurf binnen zwei Wochen von den Parteien keine

schriftlichen Einwendungen erhoben, verlieren sie die Parteistellung. Auf diese Rechtsfolge ist in der

Verlautbarung hinzuweisen. Weiters hat die Behörde den nach den in Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften bisher

zuständigen Behörden Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des konsolidierten

Genehmigungsbescheides zu geben. § 42 Abs. 3 AVG gilt sinngemäß. Die Kosten der Kundmachung hat die

Organisation zu tragen.

10. (7)Die Behörde hat den Bescheid gemäß Abs. 1 an die Beteiligten im Sinne des Abs. 6 und an die nach den

Rechtsvorschriften des Bundes im Sinne des Abs. 1 zuständigen Behörden zu übermitteln. Auf Antrag der

Organisation, deren Anlagengnehmigungen gemäß Abs. 1 in einem Bescheid zusammengefasst wurden, hat die

nach den materienrechtlichen Bestimmungen zuständige Behörde in einem Änderungsverfahren festzustellen,

welche Teile des konsolidierten Genehmigungsbescheides durch die Genehmigung der Anlagenänderung

betroffen sind. Der Änderungsbescheid ist an die Behörde gemäß Abs. 1 zu übermitteln.

11. (8)Konsolidierungsbehörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde, sofern Abs. 9 nichts anderes bestimmt.

12. (9)Bei Verfahren betreffend Anlagen, die dem AWG 2002 unterliegen, ist der Landeshauptmann

Konsolidierungsbehörde. Der Landeshauptmann kann mit der Durchführung einer Konsolidierung die

Bezirksverwaltungsbehörde betrauen und diese auch ermächtigen, in seinem Namen zu entscheiden.
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